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Merkblatt Stimmrechtsbescheinigung 
Dieses Merkblatt gilt für die Bescheinigung von kantonalen Initiativ- oder Referendumsbogen. 

 

Bestimmungen zur Bescheinigung von eidgenössischen Initiativ- oder Referendumsbögen finden sich in 

der Broschüre des Bundes. 

 

Bitte beachten Sie, dass bei kantonalen Volksbegehren – im Vergleich zu eidgenössischen – nebst 

Name und Unterschrift auch Geburtsdatum und Adresse vollständig, eigenhändig und handschriftlich er-

forderlich sind. 

1. Prüfung der Unterschriften 

 Eine gültige Unterschrift wird im Kontroll-Feld mit einem  markiert 

 Eine ungültige Unterschrift wird im Kontroll-Feld mit dem Kurzbegründungszeichen markiert 

 

Aus folgenden Gründen sind Unterschriften ungültig: 

 

Grund Kurzbegründungszeichen 

Unleserlich a. 

Nicht identifizierbar b. 

Mehrfach unterschrieben c. 

Von gleicher Hand d. 

Name, Vorname oder Wohnadresse nicht eigenhändig und 

handschriftlich bzw. die Angaben fehlen oder sind falsch 

e. 

Nicht stimmberechtigt 

 Kein Schweizer Bürgerrecht 

 Minderjährig 

 Nicht in der Gemeinde wohnhaft/weggezogen 

 Gestorben 

 Unter umfassender Beistandschaft 

 Andere Gründe (z.B. Wochenaufenthalter) 

 

f1. 

f2. 

f3. 

f4. 

f5. 

f6. 

Eigenhändige Unterschrift fehlt g. 

Falsches, fehlendes oder unvollständiges Geburtsdatum h. 

Unterschrift war bereits bei der Einreichung gestrichen i. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Hinweise 

 In keinem Feld sind Gänsefüsschen oder «dito-Vermerke» erlaubt. 

  Einträge von gleicher Hand sind nicht gültig, auch wenn dazu eigenhändig unterschrieben 

wurde. Bei mehreren Einträgen von gleicher Hand bleibt ein Eintrag gültig. Alle weiteren 

sind ungültig (Kurzbegründung d.). 

  Strasse und Hausnummer sind Teil der Wohnadresse und müssen eigenhändig angegeben 

werden. Bei Fehlen der Strassenangabe oder falscher Angabe ist die Unterschrift ungültig 

(Kurzbegründung e.). 

 

https://www.bk.admin.ch/dam/bk/de/dokumente/pore/Brosch%C3%BCre%20Stimmrechtsbescheinigung.pdf.download.pdf/Brosch%C3%BCre%20Stimmrechtsbescheinigung.pdf
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2. Bescheinigung 

 Die Listen werden einzeln bescheinigt 

 Oder anstelle der Bescheinigung einzelner Listen, wird eine Gesamtbescheinigung ausgestellt 

 

 

Nötige Angaben für eine korrekte Bescheinigung der einzelnen Listen: 

 

Angabe Anzahl gültiger Unterschriften auf einzelnen Listen (= Anzahl  in Kontrollfeldern) 

Eigenhändige Unterschrift der Amtsperson 

Amtsstempel oder Angabe der amtlichen Eigenschaft der unterzeichnenden Person 

Ort und Datum 

 

Nötige Angaben für eine Gesamtbescheinigung: 

 

Gesamtbescheinigung mit zugehörigen Listen zusammengeheftet 

Titel des Volksbegehrens 

Angabe Total gültiger Unterschriften (= Anzahl  in Kontrollfeldern) 

Eigenhändige Unterschrift der Amtsperson 

Amtsstempel oder Angabe der amtlichen Eigenschaft der unterzeichnenden Person 

Ort und Datum 

 

 

3. Fristen / Rücksendung 

 Setzen Sie bei Erhalt auf jede Liste den Eingangsstempel (Amtsstelle, Datum des Eingangs) 

 Retournieren Sie nach der unverzüglichen Bescheinigung die Listen an den Absender.  

 

 

Hinweise 

 Initiativbogen gelten noch als rechtzeitig eingegangen, wenn der Poststempel den letzten 

Tag der Sammelfrist aufweist. 

 Laufende Sammlungen werden auf unserer Webseite publiziert: Hängige Initiativen, Refer-

enden und Volksvorschläge (be.ch). 

 Jede/-r Stimmberechtigte (nicht nur ein Komitee) ist berechtigt, Listen zur Bescheinigung 

einzureichen. 

Hinweis 

  Die Anzahl Kontrollhäkchen muss mit der Angabe Anzahl gültiger Unterschriften überein-

stimmen 

https://www.sta.be.ch/de/start/themen/wahlen-und-abstimmungen/initiative-referendum-und-volksvorschlag/haengige-initiativen--referenden-und-volksvorschlaege-.html
https://www.sta.be.ch/de/start/themen/wahlen-und-abstimmungen/initiative-referendum-und-volksvorschlag/haengige-initiativen--referenden-und-volksvorschlaege-.html

